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Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pressbaum hat in seiner Sitzung am 29. Jänner 2008 
gemäß § 12 des NÖ. Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 folgende Änderung der 
Wasserabgabenordnung der Marktgemeinde Pressbaum beschlossen: 
 

§ 2 
Wasseranschluss für den Anschluss an die  

öffentliche Gemeindewasserleitung 
 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Wasseranschlussabgabe für den Anschluss an die 
öffentliche Gemeindewasserleitung wird gemäß § 6 Abs.5 des NÖ Gemeindewasserleitungs-
gesetzeses 1978 mit 4,4415 v.H. der durchschnittlichen Baukosten für einen Längenmeter 
des Rohrnetzes (EUR 255,55), das ist EUR 11,35 festgesetzt. 
 
(2) Gemäß § 6 Abs. 5 und 6 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird für die 
Ermittlung des Einheitssatzes (Abs.1) eine Baukostensumme von EUR 14.893.688,72 und 
eine Gesamtlänge des Rohrnetzes von lfm 58.282,05 zu Grunde gelegt. 
 
Diese Verordnung tritt am 1. April 2008 in Kraft. 
 
 
      Für den Gemeinderat der MG Pressbaum 

   Der Bürgermeister: 
 
 
 

Josef Schmidl-Haberleitner 
 
 

Angeschlagen: 08. Februar 2008 
Abgenommen: 25. Februar 2008 
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